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Flächennutzungsplan Teiländerung  „Kasernenstraße Ost“ im Stadtbezirk 32
Sitzungsvorlage über die Abwägung der während der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie
der Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 3 Abs. 2
und § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen

Die Offenlage der Flächennutzungsplan-Teiländerung „Kasernenstraße Ost“ zur Beteiligung der
Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB im Zeitraum vom 06.11.2017 – 05.12.2017 wurde am
27.10.2017 im Amtsblatt der Stadt Neustadt an der Weinstraße (Jahrgang 2017/ Nr. 50) öffentlich
bekannt gemacht.

Seitens der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Beteiligung keine Stellungnahmen
abgegeben.

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange wurden gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit dem
Schreiben vom 27.10.2017 um Stellungnahme bis einschließlich 29.11.2017 gebeten.

 Amprion GmbH, Dortmund
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht
 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)
 Bundesnetzagentur, Berlin
 Creos Deutschland GmbH
 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, Bayreuth
 Deutsche Telekom Beka Trassenschutz, Bayreuth, (Richtfunk ausgelagert an Ericsson)
 Deutscher Wetterdienst, Essen
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung
 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main
 ESN, Kaufmännische Abteilung
 ESN, Technik
 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Forstamt Haardt, Landau
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer
 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen
 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern
 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen
 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA
 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße
 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt
 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Luftverkehr, Hahn
 Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen
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 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße
 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde

(230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Naturschutzbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Landwirtschaftsbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Wasserbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Bodenschutzbehörde (330
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Liegenschaften (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Bauverwaltung (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240)
 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
 Südwestrundfunk (SWR), Stuttgart
 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss
 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring
 Vodafone GmbH Region Süd-West, Stuttgart (Richtfunk)
 WEG, Wirtschaftsförderung
 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern

Folgende Behörden bzw. Träger öffentlicher Belange haben im Rahmen der Beteiligung eine
Stellungnahme abgegeben:

mit Anregungen
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Südwest, PTI 11
 Deutscher Wetterdienst, Essen
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie, Speyer
 Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Speyer
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 Telefonica Germany GmbH & Co. OHG, Düsseldorf
 Vodafone GmbH Region Süd-West, Stuttgart (Richtfunk)

ohne Anregungen
 Amprion GmbH, Dortmund
 Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, Außenstelle Schulaufsicht
 Bundesnetzagentur, Berlin
 Creos Deutschland GmbH, Saarbrücken
 Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region Mitte, Frankfurt
 Deutsche Telekom Beka Trassenschutz, Bayreuth, (Richtfunk ausgelagert an Ericsson)
 Deutsche Telekom Technik GmbH, Richtfunk-Trassenauskunft, Bayreuth
 Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Rheinpfalz, Abt. Landentwicklung, ländl. Bodenordnung
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie -Erdgeschichte, Koblenz
 Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA
 Kreisverwaltung Bad Dürkheim, Abt. Gesundheitsamt
 Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, Unterföhring

Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme im Rahmen
der Beteiligung abgegeben:
 Behindertenvertretung der Stadt Neustadt an der Weinstraße
 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw)
 Eisenbahn-Bundesamt, Frankfurt am Main
 ESN, Kaufmännische Abteilung
 ESN, Technik
 Finanzamt, Einheitswertstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Finanzamt, Bewertungsstelle, Neustadt an der Weinstraße
 Forstamt Haardt, Landau
 Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesdenkmalpflege, Mainz
 Gewässerzweckverband Rehbach-Speyerbach, Ludwigshafen
 Handwerkskammer der Pfalz, Kaiserslautern
 Industrie- und Handelskammer für die Pfalz, Abt. Raumordnung, Ludwigshafen
 Katholischer Pfarrverband, Neustadt an der Weinstraße
 Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung, Landau
 Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Luftverkehr, Hahn
 Landesbetrieb Mobilität, Autobahnamt Montabaur
 Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
 Pfalzwerke AG Netzservice Regionalnetz, Ludwigshafen
 Polizeipräsidium Rheinpfalz, Neustadt an der Weinstraße
 Protestantisches Verwaltungsamt, Neustadt an der Weinstraße
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Bauaufsicht (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Brandschutzdienststelle (230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Bauordnung, Untere Denkmalschutzbehörde

(230)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Behinderte, Senioren und Betreuung (420)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, FB. Familie, Jugend und Soziales (400)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Gebäudemanagement (150)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Grünflächen (250)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Hauptabteilung, SG Feuer- und Zivilschutz (114)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Naturschutzbehörde (330)
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 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Landwirtschaftsbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Wasserbehörde (330)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Landwirtschaft und Umwelt,

Untere Bodenschutzbehörde (330
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Liegenschaften (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Liegenschaften und Bauverwaltung,

SG Bauverwaltung (210)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Schule und Sport (540)
 Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße, Abt. Tiefbau (240)
 Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Gewerbeaufsicht
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Naturschutz
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Raumordnung, Landesplanung
 Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Wasser-, Abfallwirtschaft, Bodenschutz
 Südwestrundfunk (SWR), Stuttgart
 Verband Region Rhein-Neckar, Mannheim
 Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) Mannheim
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Gutachterausschuss
 Vermessungs- und Katasteramt Rheinpfalz, Umlegungsausschuss
 WEG, Wirtschaftsförderung
 Wohnungsbaugesellschaft mbH, Neustadt an der Weinstraße
 Zweckverband Schienenpersonennahverkehr, Kaiserslautern
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Im Rahmen der Beteiligung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB sind folgende Anregungen von Seiten der Öffentlichkeit sowie der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange eingegangen.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 1 – Deutsche Telekom Technik GmbH, NL Südwest, PTI 11, 16.11.2017
[…]

Stellungnahme vom 30.01.2017:

Die im Geltungsbereich der Änderung
bestehenden Telekommunikationsanlagen
der Telekom werden zur Kenntnis
genommen und bei der Realisierung von
Bauvorhaben beachtet. Zu gegebener Zeit
erfolgt die Einholung einer aktuellen
Planauskunft.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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[…]
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 2 – Deutscher Wetterdienst, 22.11.2017
[…]

[…]

Im Zuge der Planaufstellung des im
Parallelverfahren aufgestellten
Bebauungsplans „Kasernenstraße“ III.
Änderung erfolgte eine Umweltprüfung
und die Erstellung eines Umweltberichts.
Dort wurde auch das Schutzgut Klima
behandelt. Erhebliche Beeinträchtigungen
des Schutzguts Klima sind demnach
durch die Planung nicht zu erwarten. Den
Aspekten des Klimaschutzes wird im
Bebauungsplan an mehreren Stellen
Rechnung getragen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 3 – Generaldirektion Kulturelles Erbe, Direktion Landesarchäologie Speyer
07.10.2017
[…] Die vorgetragenen Punkte sind in den im

Parallelverfahren aufgestellten
Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III.
Änderung übernommen worden, da dieser
zukünftig die Grundlage für die
Zulässigkeit von Vorhaben bildet.
Die betroffenen Stellen werden über die
Auflagen und Festlegungen, die
Meldepflichten und das potentielle
Vorkommen von Kleindenkmälern
informiert.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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[…]
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Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr.  4 – Landesamt für Geologie und Bergbau, Mainz 05.10.2016
[…] zu Bergbau/ Altbergbau:

Die Stellungnahme wird begrüßt.

zu Boden und Baugrund:
Im Zuge von konkreten Bauvorhaben
werden regelhaft Baugrundgutachten
ausgeführt.
Bei Eingriffen in den Boden werden die
maßgeblichen Gesetze und Vorgaben
berücksichtigt.

zu mineralische Rohstoffe:
Die Stellungnahme wird begrüßt.

zu Radonprognose:
In den im Parallelverfahren aufgestellten
Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III.
Änderung, welcher zukünftig die
Grundlage für die Zulässigkeit von
Vorhaben bildet, wurde ein Hinweis zum
Radonpotential übernommen.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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[…]

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 5 – Landesbetrieb Mobilität, Speyer 20.11.2017
[…] zur Stellungnahme vom 20.11.2017:

Die Eingaben beziehen sich auf den im
Parallelverfahren aufgestellten
Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III.
Änderung und werden im zugehörigen
Verfahren behandelt.

zur Stellungnahme vom 08.02.2017
Im Zuge der Entwurfserstellung zum im
Parallelverfahren aufgestellten
Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III.
Änderung wurde eine Abschätzung der
voraussichtlich entstehenden Verkehre
und deren Verteilung erstellt. Dort wird der
Nachweis geführt, dass die angrenzenden
Straßen bzw. Knotenpunkte keine
wesentlichen negativen
Beeinträchtigungen in
verkehrstechnischer Hinsicht durch die
Gebietsentwicklung erfahren. Durch die
vergleichsweise geringen zusätzlichen

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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Stellungnahme vom 08.02.2017:

[…]

Verkehrsmengen in den Stoßzeiten und
deren Verteilung sind keine unmittelbar
negativen Auswirkungen auf das
übergeordnete Straßennetz zu erwarten.
Gleichwohl werden die verkehrlichen
Auswirkungen der Flächennutzungsplan-
Teiländerung bzw. der Bebauungsplan-
Änderung auch in anderen (Fach)-
Planungen berücksichtigt und im
laufenden Betrieb des Gewerbegebiets
beobachtet, um ggf. durch geeignete
Maßnahmen in Abstimmung mit dem
Landesbetrieb Mobilität Verbesserungen
der Verkehrsabläufe der klassifizierten
Straßen zu erzielen.

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 6 – Telefónica Germany GmbH & Co. OHG, 29.11.2017
[…]
aus Sicht der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG sind nach den
einschlägigen raumordnerischen Grundsätzen die folgenden Belange bei der
weiteren Planung zu berücksichtigen, um erhebliche Störungen bereits
vorhandener Telekommunikationslinien zu vermeiden:

- es verläuft eine Richtfunkverbindung innerhalb des zu untersuchenden
Plangebiets.
- zur besseren Visualisierung erhalten Sie beigefügt zur E-Mail zwei digitale
Bilder, welche den Verlauf unserer Punkt-zu-Punkt-Richtfunkverbindungen
verdeutlichen sollen. Die farbigen Linien verstehen sich als Punkt-

zu-Punkt-Richtfunkverbindungen von Telefónica Germany GmbH & Co. OHG

Auf Ebene des Flächennutzungsplans
erfolgen keine Festlegung maximaler
Gebäudehöhen und keine Vorgaben zu
bebauender oder nicht zu bebauender
Bereiche.
Die im Parallelverfahren aufgestellten
Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III.
Änderung festgesetzten maximalen
Gebäudehöhen liegen deutlich unter 20 m
über dem bestehenden Geländeniveau.
Daher ist keine negative Beeinträchtigung
der geplanten Richtfunkstrecken zu
befürchten.

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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(zusätzliche Info: schwarze Verbindungen gehören zur E-Plus Service GmbH,
werden aber in der Belange-Liste nicht aufgeführt). Das Plangebiet ist in den
Bildern mit einer dicken grünen Linie eingezeichnet.
Es gelten folgende Eckdaten für das Funkfeld dieser Telekommunikationslinie:

Man kann sich diese Telekommunikationslinie als einen horizontal über der
Landschaft verlaufenden Zylinder mit einem Durchmesser von rund 20-60m
(einschließlich der Schutzbereiche) vorstellen (abhängig von verschiedenen
Parametern). Bitte beachten Sie zur Veranschaulichung die beiliegenden
Skizzen mit Einzeichnung des Trassenverlaufes. Alle geplanten Masten,
Rotoren und allenfalls notwendige Baukräne oder sonstige Konstruktionen
dürfen nicht in die Richtfunktrasse ragen und müssen daher einen horizontalen
Schutzkorridor zur Mittellinie des Richtfunkstrahles von mindestens +/- 30 m
und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-20 m
einhalten. Bitte beachten Sie diesen Umstand bei der weiteren Planung Ihrer
Windkraftanlagen.

Wir bitten um Berücksichtigung und Übernahme der o.g. Richtfunktrasse
einschließlich der geschilderten Schutzbereiche in die Vorplanung und in die
zukünftige Bauleitplanung bzw. den zukünftigen Flächennutzungsplan.
Innerhalb der Schutzbereiche (horizontal und vertikal) sind entsprechende
Bauhöhenbeschränkungen festzusetzen, damit die raumbedeutsame
Richtfunkstrecke nicht beeinträchtigt wird
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Übersichtskarte:
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Detailkarte:

Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstigen
Träger öffentlicher Belange

Kommentierung Beschlussvorschlag

Nr. 7 – Vodafone Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH, 23.11.2017
[…]
unter Bezugnahme auf Ihre Mail vom 27/10/2017 möchte ich Ihnen den Verlauf unserer
Richtfunkstrecken im Bereich Neustadt darstellen.

Die Richtfunkstrecken sind in den Anlagen als Linien (Orange) dargestellt. Die Koordinaten
und Antennenhöhen können Sie der angehängten Excel-Datei entnehmen. Für einen
störungsfreien Betrieb, muss um diese "Linien" ein Freiraum von mindestens 25m in jede
Richtung eingehalten werden. Der konkret freizuhaltende Raum ist u.a. abhängig vom
Rotorradius.

Auf Ebene des Flächennutzungsplans
erfolgen keine Festlegung maximaler
Gebäudehöhen und keine Vorgaben zu
bebauender oder nicht zu bebauender
Bereiche.
Die im Parallelverfahren aufgestellten
Bebauungsplan „Kasernenstraße“ III.
Änderung festgesetzten maximalen
Gebäudehöhen liegen mit 142,50 m ü. NN
und 140.50 ü. NN im für die

Die Stellungnahme wird zur
Kenntnis genommen.
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In dem uns mitgeteilten Plangebiet verlaufen aktive Richtfunkstrecken der Vodafone GmbH.
Daher besteht in diesem Fall grundsätzlich Konfliktpotenzial seitens der Vodafone GmbH.
Daher möchte ich Sie bitten den erwähnten Sicherheitsabstand bei Ihrer Planung zu
berücksichtigen.

[…]

Richtfunkstrecken unkritischen Bereich.
Daher ist keine negative Beeinträchtigung
der Richtfunkstrecken zu befürchten.


